
Vereinbarung
gemäß§81 des NiedersächsischenPersonalvertretungsgesetzes (NPersVG)

überdie Befreiung von der Fortbildungs- und Prüfungspflicht
im Bereich des NiedersächsischenLandesamts fürBezügeund Versorgung

Präambel

Das NiedersächsischeLandesamt fürBezügeund Versorgung (NLBV) am Dienstort Aurich ist
fürdie Beihilfesachbearbeitung in der gesamten Landesverwaltung zuständig. Stellen im Be-
reich der Beihilfesachbearbeitung sind vakant. Gleichzeitig ist die Anzahl der Anträgeauf Ge-
währungvon Beilhilfe gestiegen. Daher benötigtdas NLBV dringend Personal am Dienstort Au-
rich.

Die Bundesanstalt fürVerwaltungsdienstleistungen beabsichtigt, die Beihilfesachbearbeitung
des Bundes am Standort Aurich ab dem 01.01.2025 an einen Drittanbieter zu übergeben,so
dass das entsprechende Personal freigesetzt wird. Diese Beschäftigtendes Bundes verfügen
aufgrund ihrer praktischen TätigkeitüberKenntnisse im Bereich der Beihilfe. Sie benötigenda-
her nur eine kurze Einarbeitungszeit; entsprechende Bewerbungen liegen dem NLBV bereits
vor. Das NLBV hat ein besonderes Interesse an der Gewinnung dieses Personenkreises. Die
zügigeAufgabenwahrnehmung der Beihilfesachbearbeitung liegt zudem im Interesse der ge-
samten Landesverwaltung. Das NiedersächsischeLandesamt fürBezügeund Versorgung be-
absichtigt daher in Abstimmung mit dem NiedersächsischenFinanzministerium, das Personal
am Dienstort Aurich zu gewinnen.

FürdieUbernahme der Beschäftigtenfindet die Vereinbarung nach §81 des Niedersächsi-
schen Personalvertretungsgesetzes (NPersVG) überdie Zulassung von Beschäftigtenin der all-
gemeinen Verwaltung zu den Verwaltungslehrgängen 1undII des Landes (Vereinbarung-
VerwLG) vom 20.01.2014 (Nds.MBI. S. 124) Anwendung. Danach unterliegen die Beschäftigten
der Bundesanstalt fürVerwaltungsdienstleistungen bei einer Ubernahme der Fortbildungs- und
Prüfungspflicht. Die bestehende Vereinbarung lässtBefreiungen von der Fortbildungs- und Prü-
fungspflicht fürden beschriebenen Personenkreis nicht zu.

Im Rahmen der Verhandlungen überdie Neufassung der Vereinbarung-VerwLG wurde bereits
Einigkeit überEckpunkte zur Erweiterung der Regelungen überdie Befreiung von der Fortbil-
dungs- und Prüfungspflichterzielt. Demnach wäreauch eine Befreiung des beschriebenen Per-
sonenkreises aufgrund einschlägigerberufspraktischer Erfahrungen möglich. Es wurde als Eck-
punkt festgelegt, dass eine Erweiterung des bisherigen §8 Abs. 2 Vereinbarung-VerwLG erfol-
gen und ein Ausnahmetatbestand geschaffen werden soll, der den angesprochenen Personen-
kreis erfasst. Konkret ist beabsichtigt, eine arbeitsplatzbezogene Befreiung fürBeschäftigtemit
besonderen Fachkenntnissen zu ermöglichen.Von dieser Befreiung wärenauch Beschäftigte
erfasst, die Tätigkeitenentsprechend den Entgeltgruppe 8 oder 9a TV-L bei einem anderen öf-
fentlich-rechtlichen Arbeitgeber wahrgenommen und sich in diesen Tätigkeitenbewährthaben.
Die Befreiung gilt nur fürdie Dauer der Wahrnehmung der Aufgaben auf dem konkreten Ar-
beitsplatz und die Fortbildungs- und Prüfungspflichtlebt im Falle eines Arbeitsplatzwechsels
wieder auf.

Im Vorgriff auf die beabsichtigte Regelung soll durch eine gesonderte Vereinbarung nach §81
NPersVG im Interesse der gesamten Landesverwaltung eine Vorgriffsregelung füreine Befrei-
ung der Beschäftigtender Bundesanstalt fürVerwaltungsdienstleistungen im Bereich der Beihil-
fesachbearbeitung getroffen werden, um den Beschäftigteneine attraktive Perspektive anbieten
zu könnenund sie fürdas NiedersächsischeLandesamt fürBezügeund Versorgung zu gewin-
nen.
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Zwischen der NiedersächsischenLandesregierung, vertreten durch das NiedersächsischeMi-
nisterium fürInneres und Sport,

einerseits -

und

dem Deutschen Gewerkschaftsbundes - Bezirk Niedersachsen-Bremen-Sachsen-Anhalt (DGB)
und dem NiedersächsischenBeamtenbundes und Tarifunion (NBB)

andererseits -

wird gemäß§81 des Niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes (NPersVG) die nachste-
hende Vereinbarung geschlossen:

Die Parteien stimmen darin überein,dass fürdie Ubernahme der Beschäftigtender Bundesan-
stalt fürVerwaltungsdienstleistungen mit besonderen Fachkenntnissen im Bereich der Beihilfe-
sachbearbeitung, die Tätigkeitenentsprechend den Entgeltgruppen 8 oder 9a TV-L wahrneh-
men und sich in diesen Tätigkeitenbewährthaben, durch das NiedersächsischeLandesamt für
Bezügeund Versorgung am Standort Aurich im Vorgriff auf die beabsichtigte Neuregelung eine
Befreiung von dsr Fortbildungs- und Prüfungspflichtnach der Vereinbarung nach §81 des Nie-
dersächsischenPersonalvertretungsgesetzes (NPersVG) überdie Zulassung von Beschäftigten
in der allgemeinen Verwaltung zu den Verwaltungslehrgängen 1 und II des Landes (Vereinba-
rung-VerwLG)vom20.01.2014(Nds.MBI.S. 124)erteiltwird. Das NLBV kann vorsehen, dass
die Beschäftigten im Nachgang eine Unterweisung oder Qualifizierungsmaßnahmenabsolvie-
ren. Diese arbeitsplatzbezogene Befreiung von der Fortbildungs- und Prüfungspflichtist zu-
nächstauf ein Jahr befristet.

Das NiedersächsischeLandesamt fürBezügeund Versorgung wird ermächtigt, im Benehmen
mit den Nds. Finanzministerium nach Ablaufdes Jahres festzustellen, ob die Beschäftigtenüber
die zur Erfüllungder Aufgaben erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten aufgrund der Vorbe-
schäftigungbei der Bundesanstalt fürVerwaltungsdienstleistung in der Entgeltgruppe 8 oder 9a
verfügen und die Befreiung von der Fortbildungs- und Prüfungspflichtzu entfristen.

Diese Vereinbarung gilt bis zum Abschluss einer neuen Vereinbarung überdie Zulassung von
Beschäftigtenzu den Verwaltungslehrgängendes Landes.

Fürdas NiedersächsischeMinisterium fürInneres und Sport
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